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nahmen aus Haus- oder Grundstücksbesitz für andere in 
dieser Anlage genannte Zwecke bedarf der Zustimmung 
des zuständigen Rates der Stadt oder der Gemeinde.

3. Zur Zahlung von Steuern.*

4. für unentgeltliche Zuwendungen an Großeltern, Eltern, 
Kinder, Enkelkinder, Schwiegereltern, Schwiegersöhne, 
Schwiegertöchter und Geschwister des Kontoinhabers für 
die Einzelperson bis zu 200 M monatlich, für den Haus
halt mit 2 Personen bis zu 300 M monatlich und für jede 
weitere zum Haushalt gehörige Person bis zu 50 M monat
lich. Diese Verfügungen sind nur zulässig, wenn das Gut
haben die Ausführung der unter den Ziffern 1 bis 3 ge
nannten Zahlungen gewährleistet.

5. Zur Bezahlung von Aufenthaltskosten des Kontoinhabers 
und seines Ehegatten sowie seiner Kinder und Enkel, so
weit diese das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet ha
ben, bis zur Höhe von 15 M je Tag und je Person. Die 
Auszahlung erfolgt gegen Vorlage der zum Grenzüber
tritt berechtigenden Dokumente für die Zeit des Aufent
haltes. Dabei sind nachträgliche Auszahlungen für den 
Zeitraum einer Woche und Vorauszahlungen bis zu 2 Wo
chen zulässig.

Verfügungen zur Bezahlung von Kosten für Dienst- oder 
Geschäftsreisen sind nicht gestattet.

6. Zur Bezahlung von Nachlaßverbindlichkeiten.

7. Zur Bezahlung von

7.1. Fracht- und Transportkosten bis zur Staatsgrenze der 
Deutschen Demokratischen Republik und Lagergeld für 
Umzugs- oder Erbschaftsgut des Kontoinhabers und ent
sprechenden Versicherungsprämien.

7.2. Kosten oder Gebühren für Gerichts- und Notariats
sachen, Rechts- und Steuerberatung und Vermögensver
waltung sowie von staatlichen Verwaltungsgebühren mit 
Ausnahme von Zahlungen im Zusammenhang mit dem 
internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie 
von Gebühren für die Anmeldung, Aufrechterhaltung und 
Änderung von Patenten und anderen Schutzrechten.

7.3. Rechnungen für die ärztliche Behandlung der unter Ziff. 5 
genannten Personen sowie für verordnete Medikamente 
und Krankenhausaufenthalt (Kuraufenthalt fällt nicht 
hierunter).

7.4. Kosten für die Bestattung von Familienmitgliedern bzw. 
von Verwandten einschließlich für die Errichtung und 
Unterhaltung der Grabstellen.

• Ausgenommen sind Zahlungen Im Zusammenhang mit dem inter
nationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr.

Fünfte Durchführungsbestimmung* 
zum Devisengesetz 

— Rechte und Pflichten der Staatsorgane, 
staatlichen Einrichtungen, wirtschaftsleitenden Organe, 

Kombinate und Betriebe sowie der gesellschaftlichen 
Organisationen —

vom 19. Dezember 1973

Auf Grund des § 20 des Devisengesetzes vom 19. Dezember 
1973 (GBl. I Nr. 58 S. 574) — nachstehend Gesetz genannt —  
wird im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission, dem Minister für Außenhandel und dem 
Präsidenten der Staatsbank der Deutschen Demokratischen 
Republik folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Die Staatsorgane, staatlichen Einrichtungen, wirtschafts

leitenden Organe, Kombinate und Betriebe sowie gesellschaft

lichen Organisationen der Deutschen Demokratischen Repu
blik (nachstehend Organe und Organisationen genannt) sind 
berechtigt, in Übereinstimmung mit ihrer Aufgabenstellung 
Zahlungen in anderen Währungen vorzunehmen oder zu 
empfangen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten in an
deren Währungen zu begründen und zu realisieren, wenn das 
im Rahmen der ihnen dafür erteilten staatlichen Valutaplan
auflage erfolgt. Die Begründung von Exportförderungen im  
Rahmen von Eigengeschäften der Exportbetriebe bedarf der 
Genehmigung durch den Minister für Außenhandel.

(2) Die Erteilung von Vollmachten, Zahlungsaufträgen so
wie die Inanspruchnahme von Zahlungssicherheiten, die zur 
Erfüllung der staatlichen Valutaplanauflage erforderlich 
sind, bedürfen keiner gesonderten Genehmigung.

(3) Für die Erteilung und. den Inhalt der staatlichen Valuta
planauflage gelten die staatliche Ordnung über die Valuta
planung und die entsprechenden planmethodischen Bestim
mungen.

(4) Die Organe und Organisationen, die einen Devisen
wertumlauf beabsichtigen und dafür keine staatliche Valuta
planauflage erhalten, können diesen nur zweckgebunden im  
Rahmen der staatlichen Valutaplanauflage des dafür zustän
digen Planträgers mit dessen vorheriger Zustimmung durch
führen.

(5) Bis zur Erteilung der staatlichen Valutaplanauflage ist 
der Abschluß von Verträgen im Rahmen der dafür vom Mini
ster für Außenhandel und Minister für Verkehrswesen für 
ihre Aufgabenbereiche erteilten Genehmigungen zulässig. An 
andere Organe und Organisationen erteilt diese Genehmi
gung der Minister der Finanzen.

§ 2
(1) Die Durchführung und Abrechnung der staatlichen Va

lutaplanauflage hat getrennt nach Einnahmen, Ausgaben, For
derungen und Verbindlichkeiten zu erfolgen.

(2) Bei der Durchführung des Devisenwertumlaufes ist der 
mit der staatlichen Valutaplanauflage festgelegte und der 
Aufgabenstellung der Organe und Organisationen entspre
chende Verwendungszweck einzuhalten.

§3

(1) Organe und Organisationen sind gemäß § 16 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Anmeldung aller sich in ihrer Rechtsträger
schaft, in ihrem Eigentum, Besitz oder in ihrer Verwaltung 
befindlichen Zahlungsmittel, Forderungen und Guthaben in 
anderen Währungen sowie der anderen im § 3 Abs. 1 Ziff. 1 
der Dritten Durchführungsbestimmung vom 19. Dezember 1973 
zum Devisengesetz — Zahlungen und Devisenwerte von Devi
seninländern — (GBl. I Nr. 59 S. 584) genannten Devisenwerte 
und ihrer Verbindlichkeiten in anderen Währungen ver
pflichtet. Diese Devisenwerte sind innerhalb von einem Mo
nat nach ihrem Entstehen anzumelden. Gegenüber Devisen
ausländem bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten in 
Mark sind innerhalb von 6 Monaten nach ihrem Entstehen 
anzumelden. Die Anmeldung ist bei der für die Organe und 
Organisationen jeweils zuständigen Filiale der Industrie- 
und Handelsbank der Deutschen Demokratischen Republik 
vorzunehmen. Außenhandelsbetriebe und dem Ministerium 
für Außenhandel unterstellte Dienstleistungsbetriebe haben 
die Anmeldung bei der Deutschen Außenhandelsbank AG 
vorzunehmen. Das gleiche gilt auch für andere Betriebe, wenn 
die Deutsche Außenhandelsbank AG für die Führung der 
Konten dieser Betriebe zuständig ist.

' - (2)- Einer gesonderten Anmeldung gemäß Abs. 1 von For
derungen, Verbindlichkeiten, Guthaben und genehmigten 
Zahlungsmittelbeständen in anderen Währungen bedarf es 
nicht, wenn diese Devisenwerte 

1. von den Außenhandelsbetrieben und den dem Minister 
für Außenhandel unterstellten Dienstleistungsbetrieben 
gemäß den Rechtsvorschriften über das einheitliche 
System von Rechnungsführung und Statistik erfaßt, in* 4. DB vom 19. Dezember 1973 (GBL I Nr. 59 S. 586)


